
 
 

 

 

SICHERHEITSKOMMISSION 
  

 

 

FEUERWERK 

 

Auszug aus dem Gemeindepolizeireglement 

 

Artikel 5 

Ausser am 31. Juli resp.1. August und an Silvester darf Feuerwerk nur mit einer Bewilli-

gung der Gemeindepolizei abgebrannt werden. 

 

Artikel 17 

Wer gegen Bestimmungen dieses Reglements, der dazu gehörenden Verordnung oder eine 

gestützt darauf erlassene Allgemeinverfügung verstösst, wird mit Busse bis zu 5'000 Fran-

ken bestraft. 

 

 

Ganz besonderes leiden die Tiere unter dem Lärm von Feuerwerkskörpern. Die Bevölke-

rung wird deshalb gebeten, sich rücksichtsvoll zu verhalten und das Abbrennen einzu-

schränken oder sogar ganz darauf zu verzichten. 

 

 

Kontaktperson 

Lehmann Marc, Sachbearbeiter Sicherheitskommission 

Tel. 032 333 78 78 (nach der Ansage die 1 wählen) 

marc.lehmann@ipsach.ch 

 

 

Ipsach, 21. Juli 2009 

 


